
MStV: § 111a Berichtspflichten

§ 111a  Berichtspflichten 
 
1Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bestimmen durch Beschluss eine oder mehrere 
Behörden zur Koordinierung rechtsverbindlicher Berichtspflichten gegenüber Stellen der Europäischen 
Union, zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen Organisationen im Anwendungsbereich 
dieses Staatsvertrages. 2Die Behörden im Sinne des Satzes 1 arbeiten zur Erfüllung der Berichtspflichten 
mit den jeweils zuständigen Stellen des Bundes zusammen und übermitteln diesen alle zur Erfüllung der 
Berichtspflichten erforderlichen Informationen und Unterlagen. 3Solange keine Behörden nach Satz 1 
bestimmt sind, sind die nach § 16 Abs. 2 bestimmten Behörden zuständig.


